
 

 
 
Anhang 1  

 

 

Gebührenfestlegung für Separatsammlungen und kompostierbare Abfälle 

 

 

Gestützt auf Art. 14 (Gebührenfestlegung) des Abfallentsorgungsreglements hat der Gemeinderat 

mit Beschluss vom 4. Januar 2018 folgende Gebühren festgelegt: 

 

 

1.  Kompostierbare Abfälle 

1.1  Grüngut und Gartenabfälle In Grundgebühr enthalten 

 (Entsorgung auf Grünsammelstelle Leimbütz) 

 

 

2.  Separatsammlungen 

2.1 Kühlgeräte Entsorgung über Fachhandel 

2.2 Elektronik- und Elektrogeräte  Entsorgung über Fachhandel 

2.3 Alteisen aus Haushaltungen und Landwirtschaft In Grundgebühr enthalten 

2.4 Weissblech In Grundgebühr enthalten 

2.5 Altpapier und Karton In Grundgebühr enthalten 

2.6 Speiseöl und Altöl In Grundgebühr enthalten 

2.7 Batterien (ohne Fahrzeugbatterien) In Grundgebühr enthalten 

 

 

3. Grundgebühr pro Jahr 

 Diese beträgt: 

3.1 pro Wohneinheit  Fr. 60.00 

3.2 pro Gewerbebetrieb inkl. eine Wohneinheit  Fr. 60.00 

3.3 pro Landwirtschaftsbetrieb inkl. eine Wohneinheit  Fr. 60.00 

  

  

 (Die Grundgebühren werden jährlich auf Grund der angefallenen Kosten durch den Gemeinde-

 rat festgelegt.) 


